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Beitritt zum 
 

 

Basis-Kammervertrag der Rechtsanwaltskammern Wien, NÖ, BL 
 

 

Antragsteller (Name/Anschrift): ………………………………………………………………………………………… 
Versicherungsbeginn:   ………………………   R-Code: R-………………ggf. S- oder P-Code: ……….. 
 

Versicherer:    UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien 
 

1. Versicherungssummen und Prämien (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  Versicherungssumme € 400.000 
Prämie  € 2.291,04 p.a. inkl. 11% V.-Steuer (mit Sozietätsnachlass € 1.832,83 p.a. inkl. 11% V.-Steuer)  

  Versicherungssumme € 750.000 (nur in Kombination mit Großschaden-Kammerdeckung) 
Prämie  € 2.634,69 p.a. inkl. 11% V.-Steuer (mit Sozietätsnachlass € 2.107,75 p.a. inkl. 11% V.-Steuer) 

 

• Konzipienten und sonstige Mitarbeiter sind prämienfrei mitversichert! 

• Prämien gelten je Rechtsanwalt/in p.a. inkl. 11% Versicherungssteuer und sind auf Basis des VPI 2000 
wertgesichert. Es gelten Besondere und Allgemeine Bedingungen (AVBV 1999).  

 

2. Selbstbehalt (gewünschte Variante bitte ankreuzen)  

  € 2.500 fix je Schadensfall ODER  

  € 2.000 und € 5.000 ab dem zweiten Schaden innerhalb von 3 Jahren jeweils fix je Schadensfall  
 

3. Schadenauskunft (bitte ankreuzen/ergänzen) 

  In den letzten 5 Jahren sind keine Versicherungsfälle mit effektiver Zahlung bekannt. 

  In den letzten 5 Jahren sind max. 2 Vers.-fälle mit effektiver Zahlung bekannt, wobei Zahlungen + Re-
serven max. 60% der Prämie in dieser Zeit ausmachen. Bitte Schadenrendement beifügen. 

 Bei mehr als 2 Schäden mit Zahlung oder höherer Schadenquote bitte nähere Angaben zu Anzahl und 
Umfang der Versicherungsmeldungen (ggf. auf Beiblatt, Schadenrendement beifügen). 

 

4. Rabatte (Zutreffendes bitte ankreuzen/ergänzen)  

  50% Anfangsnachlass  (im ersten Berufsjahr)  

  50% Umsteigernachlass  (einmalig im ersten Versicherungsjahr)  
 Bitte Kopie der Vorpolizze beifügen. Gilt nicht für Vorpolizzen bei Uniqa. 

 20% Sozietätsnachlass  
berechtigt sind Partner/innen, angestellte Rechtsanwälte/innen, ständige Substituten/innen jeglicher Sozie-
tätsform GesbR, OG, KG, Regiegemeinschaft, sofern sämtliche Rechtsanwälte/innen dieser Sozietät 
beim Basis-Kammervertrag angemeldet sind oder eine individuelle Grunddeckung zu Kammer-Konditionen 
bei UNIQA unterhalten. 
Der Sozietät gehören folgende Rechtsanwälte/innen an: 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

5. Ergänzende Hinweise  
Jede Kollegin/jeder Kollege kann im Wege der ordentlichen Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten schriftlich jeweils zum Jahresende aus dem Gruppenvertrag ausscheiden.  
 

Ich habe die Versicherungsbedingungen zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, die Prämie innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt der Vorschreibung an die Rechtsanwaltskammer Wien zur Einzahlung zu bringen. 
 
Das Produktinformationsblatt sowie die Datenschutzhinweise für Versicherungsverträge (Stand 06. April 2018) 
der UNIQA Österreich Versicherungen AG wurden mir zur Verfügung gestellt. 
 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen von Lauff und Bolz Versicherungsmakler GmbH, Marxergasse 4c, 1030 Wien, 
Tel. 01 89 00 253-0, Fax: -9, Email: info@vonlauffundbolz.at und Ihre Rechtsanwaltskammer. 
 
 
 

………………….  …………………………………….. 
Ort/Datum   Unterschrift/Stempel 

mailto:info@vonlauffundbolz.at%20und


GZ 7000/2010 
 
 
 

Version 01/2026  Marxergasse 4c Telefon 01.89 00 25 3-0 
  1030 Wien Telefax 01.89 00 25 3-9
   info@vonlauffundbolz.at 

 

 
 
 
 
Die Gruppen-Haftpflichtversicherungen im Überblick  
 

• Pro-Kopfprämie je Rechtsanwalt / 20% Soziennachlass 

• Wenn die Basis-Versicherungssumme mind. € 400.000 beträgt, wird über den Großschaden-
Kammervertrag ein weiterer Nachlass von 5% eingeräumt (Basis-Versicherungssummen-Bonus). 

• Konzipienten und sonstige Mitarbeiter prämienfrei 

• Zusätzlich 50% Umsteigernachlass einmalig im ersten Versicherungsjahr (nur Basis-Kammervertrag) 

• Zusätzlich 50% Anfangsnachlass einmalig im ersten Berufsjahr (nur Basis-Kammervertrag) 
 

Basis-Kammervertrag 
Versicherungssumme 

Basis-
Kammervertrag 

Prämie 

Zusätzl. in Kombination mit 
Großschaden-Kammervertrag 

Vers.-Summe inkl. Hebel 

Gesamt-Prämie inkl. 
Basis-Versicherungs-

summen-Bonus 

€ 400.000,- 
 
  € 2.291,04 ohne SN 
  € 1.832,83 mit SN 

€ 1.727.328,- 

 

    € 3.570,01 ohne SN 

    € 2.856,00 mit SN 

 
€ 750.000,- 

* nur in Kombination mit 
Großschaden-Kammervertrag 

 

  € 2.634,69 ohne SN 
  € 2.107,75 mit SN 

€ 2.750.000,- 
    € 3.913,66 ohne SN 
    € 3.130,92 mit SN 

 

• SN = Sozietätsnachlass  

• Prämien gelten je Rechtsanwalt/in p.a. inkl. 11% Versicherungssteuer und sind auf Basis des VPI 2000 
wertgesichert. Es gelten Besondere und Allgemeine Bedingungen (AVBV 1999).  

• Das Inkasso erfolgt wie bisher nach Vorschreibung durch die zuständige Rechtsanwaltskammer auf 
deren Konto.  

 
 
 


